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ZURICH

a, 2®fàau gnfammengebracïjt. Qfjnen ift eS oor allem
' toönfdjen, baff bie Buteaufad£)auSfteßunq baS Sfnte»
t''5 wnb ben Befuch nicht nur bet engeren gachmämter,
In

** be8 weiteren BolEeS finbe, benn mir ftnb
u^toiffem Sinne freute alle ein roenig Bureaufachleute,

'togen
jebec Befudjjer einen ©eroinn baoon

But Sfr&eitstierae&tmg
btc etbgenöffifdjen Setttmliimgeu.

(SDBir empfehlen biefeit Slïtitel ber gattg befonberen
5ïufnterïfamïeit uttferer Sefer. ®ie Oîebaïtion.)

bie Begebung bon Slrbeiten unb Sieferungen btträ}

intet beSbermaltung ift geregelt butdj ben BunbeS»

lein bom 4. SJiärg 1924, ergängi burdh SBeg*
9®n an bie BerroaltungSbeamten üom September

bnm eibgenßififdjen BaubireEtion unb eine foldhe
ov/'.u^tuac 1926 ber eibgenöffifdhen $oj't- unb £ele=
^"wnbermaltung *)
tet. ^ 4 beS ermähnten SBunbeSratSbefd^IuffeS lau-
W Beurteilung ber ipreiSraürbigEeit ber Singe*
$efi"'x* bon §3, Slbfaf} 2, Eann bie bergebenbe

was ^n Beroerhetn unb Berufaberbeinben
etsberedhnungen mit ben nötigen Eingelangaben ent»

ober* Eröffnung ber Singebote entgegennehmen
t,gi b°n ben in engere SQSa£)l gezogenen Beroerbern
ft.Wraglidh berlangen. Sie ift berechtigt, unboKftänbige

"flohen unberfldEfidjttgt gu laffen."
ig ®?ftä|t auf biefe Beftimmung hoben forooht bie

^"'feftion mie bie DberpoftbireEtion bei einzelnen

hj*nen bon ben für bie Bergebung in Betracht

diif ^"ben Unternehmern Eingelberechnungen berlangt,
btüft berer bie B^eiSmürbigEeit ber Eingaben ge»

Me i^^^ben Eonnte. ®ie praEtifchen Erfahrungen, roeld&e

L^WaltungSorgane mit biefem Begehren gemacht
5ji finb redht lehrreiche,

tijj, öfters mürbe bon einzelnen firmen bie SluSatbei»
SQ

Ö einer betaiflierten Berechnung bermeigert mit ber
tijfpnnbung, es humble fich hier um ©efchäftSgeheim»

"''hl beEanntgegeben roerben Eönnteri. ®ie
J utheren unter ben Beroerbern hoben freilich juge-

l«ti*"' ^ nicht in ber Sage feien, berartige ÄalEit*

betr aufarbeiten, ba man bieg noch nie bon ihnen

„Ät höbe unb bafj ihnen bie genügenben fennt»
H,''iJohlten. SBir hoben mieberholt bie Entbecfung ge»

MÄH, ^ ba8 gange ©efdhäftSgeheimniS, ba§ man
yî ^aiint geben miß, barin befteljt, bah im eigenen

Hlen Unterlagen für bie Berechnung

onberen gäßen hat baS Begehren bagit geführt,
^teïa' Beregnung ber Slrbeit ein mefentltch höherer:

®"lfionb, als er bei ber Offerte eingegeben rourbe.
C,? oft auch mürben aber bei ber Berechnung gehler
(W «®t beEannt, bie bem Bemerber bei ber Offert»

aitng bemuht ober unberoujjt unterlaufen raaren.

St, bei ber ©efdjftftëftefte ber SSaugeroerbegritppe

Eine lefjte Kategorie bon Bemerbern enbïict) hat
ben „BanE" bamit gefunben, bah fie bie nachträglich
einberlangten Eingelberechnungen einfach ben Offert»
preifen anpahten. Entfianben babutch auch manchmal
recht fonberbare Berechnungen, bie namentlich bezüglich
SlrbeitSgeit unb ©efchäftSunfoften Eeinerlei ernfthafter
SritiE fianbhielten, fo mar boch bie ^auptfache, bah ba8
Enbergebnis ftheinbar gum „Stimmen" gebracht rourbe.

SDiefe auf ben erften Blicï als „Eonftruiert" fich
barfteöenben Berechnungen haben bann in EingelfciOen
bagu geführt, gu ben §auptpofitionen fchon mit ber
Offerteingabe Singclberedhnungen einguberlangen. ES

liegt auf ber §anb, bah bamit ein SEeil ber oben er»

mahnten mifjliihen Erfdheinungen hätte betmieben roer»
ben Eönnen. Safür ergab fid) aber ber nicht gu ber»
meibenbe Umftanb, bah bei ber grofjen ^aht jeroeiliger
Bemerber auch alle biejenigen Bemerber Beredhnungen
ausarbeiten muhteri, bie für bie Bergebung au§ irgenb
einem ©runbe gum borneherein auher Betracht fielen,
gür bie Bermaltung erroudh§ gubem bie Belaftung, alle
biefe Berechnungen burchgufehen unb bei ber $nfammen»
ftetlung ber Dfferteingaben ebenfalls in einem gemiffen
Umfange gu berüdfidhtigen.

Sluch in ben Greifen eingelner Bemerber machte fich
gegenüber biefem Begehren Oppofition geltenb, inbem
auf eine unberechtigte Belaftung ber Unternehmer burch
bie SluSarbeitung folcher Berechnungen hmgemiefen
rourbe. UnS perfönlidh miß groar fcheinen, bah ein ernft»
haftet Unternehmer bei jeber SlrbeitSauSfchreibung menig»
ftenS für eingelne Bofitionen Eingelberechnungen aus»
arbeiten muh, am [ich ein gutreffenbe« Urteil für ben

DffertpreiS bilben gu Eönnen. SlnberfeitS finb mir aber
über bie oberflächliche Slrt unb SSeife mie ein gtofjer
ïeil ber Offerten gu Staube Eommt, hinlänglich orien»
tiert, um bie ermähnte Oppofition nicht berftehen gu
Eönnen.

®tefe ErîenntniS hat un§, im EinoerftänbniS mit
ben Behörben ber Bermaltung bagu geführt, eine ge=

miffe Bereinfachung eintreten ju laffen. ®te Baugemetbe«
grttppe hat ben BermaltungSabteiiungen fchon heute bte

BerechtiungSformulare für bie einzelnen Berufsarbeiten
EoftenloS gut Beifügung gefteßt. Sie roirb oon nun an
auch etn aßgemein gehaltenes gormular, bas nur bie
eingaben über Sßaterialpreife, Bretfe oon Befchlägen,
Slrbeitslöhne, BtafdhtnenEöften, 3uf(hlafl für ©efdfjäfts»
unEoften unb Bifito unb Berbtenfiquote enthält, ben
Bermaltungen gut Betfügung fteflen.

®ie Bermaltungen haben fleh bereit ertlärt, btefeS
gormular bei aßen SlrbeitSauSf^reibungen ben Offert»
formularen betgulegen unb beffen SluSfüßung gu oer»
langen. Sluf ©rnnb biefer Slngaben behalten fich bie

Bermaltungen aßerbingS oor, geftüht auf Slrt. 4 beS

eingangs ermähnten BunbeSratSbefchluffeS oon etngetnen
Bemer6ern Etngelberedhnungen gu oerlangen.

Blit biefem Borgehen hoffen mir folgenbeS gu etreidhen:

1. ®ie Bemerber roerben oon ber SluSarbeitung ber
Etngelberechnung fchon bei ber Dfferteingabe ent»
laftet. Sie haben lebiglich für bie |>auptbeftanbteile
ber Berechnung bie notmenbigen Angaben gu mad^en.
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^auschau zusammengebracht. Ihnen ist es vor allem
..wünschen, daß die Bureaufachausstellung das Inte-

und den Besuch nicht nur der engeren Fachmänner,
nvern auch des weiteren Volkes finde, denn wir sind

^Iwissem Sinne heute alle ein wenig Bnreaufachleute,

îtagen^ jeder Besucher einen Gewinn davon

Zur Arbeitsvergebung
durch die eidgenössischen Verwaltungen.

(Wir empfehlen diesen Artikel der ganz besonderen
Aufmerksamkeit unserer Leser. Die Redaktion.)

die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen durch
Vundesverwaltung ist geregelt durch den Bundes-

leiti
ck^uß vom 4. März 1924. ergänzt durch Weg-

laugen an die Verwaltungsbeamten vom September
don. eidgenössischen Baudirektion und eine solche
»^.Februar 1926 der eidgenössischen Post- und Tele-
u^phenverwaltung *)
tet.

ikel 4 des erwähnten Bundesratsbeschlusses lau-
bot Beurteilung der Preiswürdigkeit der Ange-
BeK"î? Sinne von §3, Absatz 2, kann die vergebende

Pr?'sn den Bewerbern und Berufsverbänden
eisberechnungen mit den nötigen Einzelangaben ent--

vder^ Eröffnung der Angebote entgegennehmen

t>à in engere Wahl gezogenen Bewerbern
^Mraglich verlangen. Sie ist berechtigt, unvollständige

"gaben unberücksichtigt zu lassen."

H î^tzt auf diese Bestimmung haben sowohl die

T Direktion wie die Oberpostdirektion bei einzelnen
ko»,

Marien hon den für die Vergebung in Betracht
ausm^u Unternehmern Einzelberechnungen verlangt,

Mn derer die Preiswürdigkeit der Eingaben ge-
die w kàn konnte. Die praktischen Erfahrungen, welche
bar, Verwaltungsorgane mit diesem Begehren gemacht

A sind recht lehrreiche,

iittl -
s wurde von einzelnen Firmen die Ausarbei-

H
6 emer detaillierten Berechnung verweigert mit der

M ^ung, es handle sich hier um Geschäftsgeheim-
ê'.die nicht bekanntgegeben werden könnten. Die

s icheren unter den Bewerbern haben freilich zuge-
sîe nicht in der Lage seien, derartige Kalku-

be« ^ auszuarbeiten, da man dies noch nie von ihnen
habe und daß ihnen die genügenden Kennt-

^ fehlten. Wir haben wiederholt die Entdeckung ge-

"M l. ^ das ganze Geschäftsgeheimnis, das man

c
nnt geben will, darin besteht, daß im eigenen

î°hlen die Unterlagen für die Berechnung

anderen Fällen hat das Begehren dazu geführt,
àtei» der Berechnung der Arbeit ein wesentlich höherer

Estant», als er bei der Offerte eingegeben wurde,
oê ast auch wurden aber bei der Berechnung Fehler
àell bekannt, die dem Bewerber bei der Offert-

"Ung bewußt oder unbewußt unterlaufen waren.

ß(. Ggà^àltlich bei der Geschäftsstelle der Ballgewerbegruppe

Eine letzte Kategorie von Bewerbern endlich hat
den „Rank" damit gefunden, daß sie die nachträglich
einverlangten Einzelberechnungen einfach den Offert-
preisen anpaßten. Entstanden dadurch auch manchmal
recht sonderbare Berechnungen, die namentlich bezüglich
Arbeitszeit und Geschäftsunkosten keinerlei ernsthafter
Kritik standhielten, so war doch die Hauptsache, daß das
Endergebnis scheinbar zum „Stimmen" gebracht wurde.

Diese auf den ersten Blick als „konstruiert" sich

darstellenden Berechnungen haben dann in Einzelfällen
dazu geführt, zu den Hauptpositionen schon mit der
Offerteingabe Einzelberechnungen einzuverlangen. Es
liegt auf der Hand, daß damit ein Teil der oben er-
wähnten mißlichen Erscheinungen hätte vermieden wer-
den können. Dafür ergab sich aber der nicht zu ver-
meidende Umstand, daß bei der großen Zahl jeweiliger
Bewerber auch alle diejenigen Bewerber Berechnungen
ausarbeiten mußten, die für die Vergebung aus irgend
einem Grunde zum vorneherein außer Betracht fielen.
Für die Verwaltung erwuchs zudem die Belastung, alle
diese Berechnungen durchzusehen und bei der Zusammen-
stellung der Offerteingaben ebenfalls in einem gewissen
Umsange zu berücksichtigen.

Auch in den Kreisen einzelner Bewerber machte sich

gegenüber diesem Begehren Opposition geltend, indem
auf eine unberechtigte Belastung der Unternehmer durch
die Ausarbeitung solcher Berechnungen hingewiesen
wurde. UnS persönlich will zwar scheinen, daß ein ernst-
hafter Unternehmer bei jeder Arbeitsausschreibung wenig-
stens für einzelne Positionen Einzelberechnungen aus-
arbeiten muß, um sich ein zutreffendes Urteil für den

Offertpreis bilden zu können. Anderseits sind wir aber
über die oberflächliche Art und Weise wie ein großer
Teil der Offerten zu Stande kommt, hinlänglich orien-
tiert, um die erwähnte Opposition nicht verstehen zu
können.

Diese Erkenntnis hat uns, im Einverständnis mit
den Behörden der Verwaltung dazu geführt, eine ge-
wisse Vereinfachung eintreten zu lassen. Die Baugewerbe-
gruppe hat den Verwaltungsabteilungen schon heute die

Berechnungsformulare für die einzelnen Berufsarbeiten
kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie wird von nun an
auch ein allgemein gehaltenes Formular, das nur die
Angaben über Materialpreise, Preise von Beschlägen,
Arbeitslöhne, Maschinenkosten, Zuschlag für Geschäfts-
Unkosten und Risiko und Verdtenstquote enthält, den
Verwaltungen zur Verfügung stellen.

Die Verwaltungen haben sich bereit erklärt, dieses
Formular bei allen Arbeitsausschreibungen den Offert-
formularen beizulegen und dessen Ausfüllung zu ver-
langen. Auf Grund dieser Angaben behalten sich die

Verwaltungen allerdings vor, gestützt auf Art. 4 des
eingangs erwähnten Bundesratsbeschlusses von einzelnen
Bewerbern Etnzelberechnungen zu verlangen.

Mit diesem Vorgehen hoffen wir folgendes zu erreichen:

1. Die Bewerber werden von der Ausarbeitung der
Einzelberechnung schon bei der Offerteingabe ent-
lastet. Sie haben lediglich für die Hauptbestandteile
der Berechnung die notwendigen Angaben zu machen.
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2. gür bie 58ermaltung ift ble überfielt über bte greife
unb bie Unterlagen erleichtert. ©In getotffeS Urteil
über bie 5ßrelSroürbigtett beS Angebote! ïann fegon
auf ®tunb biefer Angaben erfolgen.

3. Sie Einholung meitergegenber ©inzelberedgnungen
ïann, roenn fieg eine folcge als notmenbig erroeift,
auf bie für bie SSergebnng in Betradgt fallenben
Bemerbet befdgrânït bleiben.

4. Ste nachträglich etnoerlangte ©Inzelberecgnung muß
ftch auf bie mit ber Offerte gemachten eingaben über
bie IßretSgrunblagen berfen. @S fann alfo biefe 93e--

rechnung niegt mehr beliebig tonftrutert merben, mle
baS bisher otelfadg gefchah.

STlit ber Satfache, bag fidg unfere Unternehmer unb
fpanbroerïSmelfter baran gemögnen möffen, für bie elbg.
Berroattungen ihre Offerte ju beregnen unb nid^t bloß
ZU frühen, merben fleh unfere ©emerbetretbenben ab«

finben müffen. Sie fo außerorbentlldg mißlich en 2lu8<

roüchfe unb fcgäblicgen ©rfdgelnungen beS SubmifftonS«
prinztpS laffen fidg nur auf bem Sßege ber Berechnung
mit bauernbem ©tfolge betämpfen.

9Benn in irgenb einet 3lrbeit8au8fdgretbung für eine
beftimmte 3lrbeit8pofition 150, 170, 180, 190 unb 220
^raufen oerlangt merben, îann roeber eine SBermaltung
noch etn SBertreter beS BerufSoerbanbeS feftfteßen," ob
ber ober ber anbete BrelS etn angemeffener unb <ben

5Borfdgtiften beS Strt. 3 beS BunbeSratSbefdgluffeS ent»

fpredgenber fei. Sie Überprüfung ïann nur an
$anb ber oon ben ©eroerbetreibenben felbft
gefdgaffenen®inzelberedgnungenerfolgen.

2ßir miffen unb oerftegen, baß bie ©inforbetung
foldger Berechnungen nocg an manchen Orten als 3u*
mutung empfunben mirb. SBenn beSgalb in ben Steifen
ber Sefetfcgaft unferer Berufs» unb ©eroerbepreffe fteg
jentanb ftnbet, ber für bte Sanierung beS SubmifftonS--
mefenS uns anbete 58orfcgläge unterbreiten ïann, fo
möcgten mir brlngenb bitten, folcge in btefe 3«itung
ober an' uns bireït einjufenben. 58on ben Berroattungen
mirb uns immer mteber oorgegalten, baß unfere @e-
roerbetretbenben felbft gegen bie oon ben BerufSoerbänben
gemünfdfjten Berechnungen Oppofttion madgen. 3ßir bitten
beSgalb in allfälligen SiSfufftonen auch btejenigen ©rünbe
aufzuführen, bie nach 5Änfidgt ber betreffenben ©infenber
gegen bte ©tnretegung berartiger Berechnungen fpreegen.

Ohne eine folcge SIufHärung feitenS ber Seferfdgaft
müßten mir auf ©runb unferer ©rfagrung an ber Muf=
faffung feftgalten, baß nur bte ©inzelberecgnung bie mit
ben Bertretern ber Bermaltung befprocgen merben ïann,
nacg unb nach zu einer Befferung ber unhaltbaren 3u>
ftänbe im ©ubmifftonSmefeti fügten ïann. SBir mürben
unferen ganzen ©influß aufbieten, um bie Bermaltungen
zu oeranlaffen, auf bem nun begonnenen SBege fortzu-
fegreiten nnb btejenigen Beroetber oon ben 3lrbeitSoer=
gebungen auSzufdgließen, bte nidgt in ber Sage ftnb, igre
Offertpreife mit Berechnungen zu belegen.

gär bie Baugeroerbegruppe S. ©. 58.

Ser tßräfibent: 31. Sdgirmer.

©agtbarer SM für MMen.
@S madgt fidg gäufig bas BebürfniS geltenb, auf ben

tleinen unb mittelgroßen Banbfägen abfolut gerabe San«
ten beföumen zu müffen, in gleicher 3lrt mie auf ber
KretSfäge. SÖßägrenb legtere jebocg faft burdgmeg mit
58orricgtungen zum geraben Befäumen oerfegen ftnb, unb
Zmar entmeber mit SRoKentifdg ober Stneal, feglen btefe
gemögnlidg bei Banbfägen. Siefe gaben meift nur einen
Keinen oieredtigen etfernen Sifcg, auf bem eine ïurze ei»

ferne Segre angebracht ift. @S ift aber unmöglich»

gere Bretter an biefer fo genau zu führen, baß bet M»

Befäumnng bte Sauten gerabe merben. SaS getßt '

gerabe, baß man bie Bretter, nadgbem man jie nur e

mal leidgt über bie ffügemafcgtne genommen hat, 0«

oerleimen ïann. Slucg roenn man bie z« befäumeno^
Bretter auf ben Sauten mit einem Slneat anreißt» oo

mit ber beïannten 3<mmermannSfcgnur einen Äreibepr ^
aufs Brett fcglägt, erzielt man ïeine geraben Kam '

benn etftenS ïann ber Irbeiter baS Brett ogne gm?*" jj
nidgt gaarfdgarf fdgnurgerabe oorfegteben, zweitens 'H
baS Banbfägebiatt öfter etroaS zur Seite, roaS ZU"* -f.
mteber bureg bie unftegete gügrung geroorgerufen mt •

@S merben bager oon ben 3lrbeitern an ben B<m

fügen bte oerfegiebenften Rührungen angebracht, um. 9

rabe Kanten gerftellen zu fönnen. Sie metften erju"

igten 3®edt nidgt, roeit fie nidgt lang genug, ober

Stabil genug ftnb. ÜJlur eine einzige oon oerfdgtèoe

gügrungen, bie mir in legtet 3eit fagen, gat unSi 0«T...

len, ba auf igt tatfädglidg etn abfolut gerabet @<h

zu erzeugen mar, unb biefe fei bager in uaegftegem!

ïurz befegrieben. Sie ïann oon jebem Sifdgler ober 3
mermann angefertigt merben unb beftegt oollftänbtg »

3m großen unb ganzen legnt fie fidg an ben ÜbÜ^
BoUentifcg bei KrelSfägen an, nur baß gier au
ber Bollen unb fonfügen ©ifenteile eine gölzerne ®^bagn tritt, rooburdg bte ganze Sadge leidgter mirb» %
jfügrung beftegt aus einem Unterteil unb einem 0o®* ^
SaS Unterteil mirb auf bem Banbfägentifdg befefttjP' £
baß eS jidg nidgt beroegen ïann. SaS Oberteil mirb ou

gügrungen auf bem linterteil gln» unb getrgejogon.
bem Oberteil mirb baS zu befäumenbe Brett mit bw

Zufatnmen an ber Säge oorbeigefügrt.
'

.-(j
Unterteil unb Oberteil befiegen aus je einem c

240 mm bretten Brett. Siefe zmei Bretter müffe«' ^
baS fauberfte gergeridgtet merben, bamit fie fdgnurger

*

auf ber glädge unb an ben Kanten merben. üßtau »"

fidg hierzu alfo zmei trodCene, fegr faubere, gerao®

madgfene Bretter auSfudgen, Breite etma 240 mm» w
etma 35 mm, Sänge etma 4—4,50 m. iKacgbem "
Bretter forgfältig gegobelt unb gefügt jinb, fdgnetbet iu

brei Seiften, aueg ganz gerabe unb fauber gehobelt
etma 24x60 mm Stârïe, forole oon ber Sänge

Bretter, 3met gieroon befeftigt man mittels @egta« j,

auf bem Unterteil, unb zmar in 3lbftanb oon * ^60 mm oonéinanber, beziegungSmeife footel, baß ^britte Seifte fidg bequem bazmifdgen gin» unb gerfm'^^
laßt, ogne zu Kemmen, aber auch ogne zuotel Spiet*'
ZU gaben. Senn biefe britte Seifte mirb, mie man i

j,

fdgon benfeti fann, unter baS Oberteil gefdgraubt
btent zur fidgeren gügrung beS Oberteils auf bem l

fißenben Unterteil. — 3UIeS anbere ïann man M
ïen. Prinzip gaben mir alfo ben gletdgen
uns mie bei KreiSfägen, nur baß gier bie ganz«

bagn mit Sdgtenen unb Sollen auSgeroedgfelt mirb 0

bie brei gölzernen gügrungSleiften. gür ïletnere n* ^
fägen ïann man einen foldgen Sifdg übrigens ebeni

benußen. ^it
SaS Befäumen gegt auf einem berartigen e

oonftatten. @r barf aber felbftoerftänbli^ in feine« ^
macïeln ober edten, ober ftdg oerfdgteben. SeSgalb
praïtifdg, menn unter baS Unterteil nodg einige F
Ouerleiften gefdgraubt merben, oon benen zmei fo ^ji
bradgt finb, baß fie hinten unb oorn genau gegen ^
Banbfägentifdg abfdgließen. 5Huf biefe Sßetfe etgäu
gölzerne Sifcg einen guten Çalt. Sdgraubt man ^
außerbem nodg mit S^raubzmlngen feft, bannet" ^
unoertücJbar. ©anz hinten am Oberteil befeftigt ^
eine Ouerleifte, bie man mit einigen SKagelfpißen oe*1
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2. Für die Verwaltung ist die Übersicht über die Preise
und die Unterlagen erleichtert. Ein gewisses Urteil
über die Preiswürdigkeit des Angebotes kann schon
auf Grund dieser Angaben erfolgen.

3. Die Einholung weitergehender Einzelberechnungen
kann, wenn sich eine solche als notwendig erweist,
auf die für die Vergebung in Betracht fallenden
Bewerber beschränkt bleiben.

4. Die nachträglich einverlangte Einzelberechnung muß
sich auf die mit der Offerte gemachten Angaben über
die Pretsgrundlagen decken. Es kann also diese Be-
rechnung nicht mehr beliebig konstruiert werden, wie
das bisher vielfach geschah.

Mit der Tatsache, daß sich unsere Unternehmer und
Handwerksmeister daran gewöhnen müssen, für die eidg.
Verwaltungen ihre Offerte zu berechnen und nicht bloß
zu schätzen, werden sich unsere Gewerbetreibenden ab-
finden müssen. Die so außerordentlich mißlichen Aus-
wüchse und schädlichen Erscheinungen des Submissions-
Prinzips lassen sich nur auf dem Wege der Berechnung
mit dauerndem Erfolge bekämpfen.

Wenn in irgend einer Arbeitsausschreibung für eine
bestimmte Arbeitsposition 150, 170, 180, 190 und 220
Franken verlangt werden, kann weder eine Verwaltung
noch ein Vertreter des Berufsverbandes feststellen,' ob
der oder der andere Preis ein angemessener und »den

Vorschriften des Art. 3 des Bundesratsbeschlusses ent-
sprechender sei. Die Überprüfung kann nur an
Hand der von den Gewerbetreibenden selbst
geschaffenen Einzelberechnungenerfolgen.

Wir wissen und verstehen, daß die Einforderung
solcher Berechnungen noch an manchen Orten als Zu-
mutung empfunden wird. Wenn deshalb in den Kreisen
der Leserschaft unserer Berufs- und Gewerbepresse sich

jemand findet, der für die Sanierung des Submissions-
wesens uns andere Vorschläge unterbreiten kann, so

möchten wir dringend bitten, solche in diese Zeitung
oder an' uns direkt einzusenden. Von den Verwaltungen
wird uns immer wieder vorgehalten, daß unsere Ge-
werbetreibenden selbst gegen die von den Berufsverbänden
gewünschten Berechnungen Opposition machen. Wir bitten
deshalb in allfälligen Diskussionen auch diejenigen Gründe
aufzuführen, die nach Ansicht der betreffenden Einsender
gegen die Einreichung derartiger Berechnungen sprechen.

Ohne eine solche Aufklärung seitens der Leserschaft
müßten wir auf Grund unserer Erfahrung an der Auf-
fassung festhalten, daß nur die Einzelberechnung die mit
den Vertretern der Verwaltung besprochen werden kann,
nach und nach zu einer Besserung der unhaltbaren Zu-
stände im Submissionswesen führen kann. Wir würden
unseren ganzen Einfluß aufbieten, um die Verwaltungen
zu veranlassen, auf dem nun begonnenen Wege fortzu-
schreiten und diejenigen Bewerber von den Arbeitsver-
gebungen auszuschließen, die nicht in der Lage sind, ihre
Offertpreise mit Berechnungen zu belegen.

Für die Baugewerbegruppe S. G. V.
Der Präsident: A. Schirmer.

ZiMrer Asch str BMW».
Es macht sich häufig das Bedürfnis geltend, auf den

kleinen und mittelgroßen Bandsägen absolut gerade Kan-
ten besäumen zu müssen, in gleicher Art wie auf der
Kreissäge. Während letztere jedoch fast durchweg mit
Vorrichtungen zum geraden Besäumen versehen sind, und
zwar entweder mit Rollentisch oder Lineal, fehlen diese

gewöhnlich bei Bandsägen. Diese haben meist nur einen
kleinen viereckigen eisernen Tisch, aus dem eine kurze ei-

ferne Lehre angebracht ist. Es ist aber unmöglich, lâ

gere Bretter an dieser so genau zu führen, daß bei der

Besäumung die Kanten gerade werden. Das heW >

gerade, daß man die Bretter, nachdem man sie nur e

mal leicht über die Fügemaschine genommen hat, W ^
verleimen kann. Auch wenn man die zu besäumend

Bretter auf den Kanten mit einem Lineal anreißt, oo

mit der bekannten Zimmermannsschnur einen Kreideflr q

aufs Brett schlägt, erzielt man keine geraden Kam '

denn eistens kann der Arbeiter das Brett ohne Fuh^ v

nicht haarscharf schnurgerade vorschieben, zweitens la

das Bandsägeblatt öfter etwas zur Seite, was zum »
wieder durch die unsichere Führung hervorgerufen ">> '

Es werden daher von den Arbeitern an den Van

sägen die verschiedensten Führungen angebracht, um3
rade Kanten herstellen zu können. Die meisten erM
ihren Zweck nicht, weil sie nicht lang genug, oder

stabil genug sind. Nur eine einzige von verschöbe

Führungen, die wir in letzter Zeit sahen, hat uns G
len, da auf ihr tatsächlich ein absolut gerader Sch

^
zu erzeugen war, und diese sei daher in nachstehe"",

kurz beschrieben. Sie kann von jedem Tischler oder Z

mermann angefertigt werden und besteht vollständig "

Im großen und ganzen lehnt sie sich an den Übllch^

Rollentisch bei Kreissägen an, nur daß hier an S
der Rollen und sonstigen Eisenteile eine hölzerne G^bahn tritt, wodurch die ganze Sache leichter wird.
Führung besteht aus einem Unterteil und einem Ob^i /
Das Unterteil wird auf dem Bandsägentisch befeM'A
daß es sich nicht bewegen kann. Das Oberteil wird ou.
Führungen auf dem Unterteil hin- und hergezogen,
dem Oberteil wird das zu besäumende Brett mit dM

zusammen an der Säge vorbeigeführt.
Unterteil und Oberteil bestehen aus je einem ° -

240 mm breiten Brett. Diese zwei Bretter müsse" ^
das sauberste hergerichtet werden, damit sie ê

auf der Fläche und an den Kanten werden. W"" "x
sich hierzu also zwei trockene, sehr saubere,
Wachsens Bretter aussuchen, Breite etwa 240 mm, Sl
etwa 35 mm, Länge etwa 4—4,50 m. Nachdem "

^
Bretter sorgfältig gehobelt und gefügt sind, schneidet m

drei Leisten, auch ganz gerade und sauber gehobelt
etwa 24x60 mm Stärke, sowie von der Länge

Bretter. Zwei hiervon befestigt man mittels Schr"" d

auf dem Unterteil, und zwar in Abstand von > ^60 mm voneinander, beziehungsweise soviel, daß
^il

dritte Leiste sich bequem dazwischen hin- und hersw^B
läßt, ohne zu klemmen, aber auch ohne zuviel
zu haben. Denn diese dritte Leiste wird, wie ma" l

t>

schon denken kann, unter das Oberteil geschraubt
dient zur sicheren Führung des Oberteils auf dem l

sitzenden Unterteil. — Alles andere kann man sich ^ken. Im Prinzip haben wir also den gleichen Tischs,
uns wie bei Kreissägen, nur daß hier die ganze ^
bahn mit Schienen und Rollen ausgewechselt wird S ^
die drei hölzernen Führungsleisten. Für kleinere K» A
sägen kann man einen solchen Tisch übrigens ebeui

benutzen.
Das Besäumen geht auf einem derartigen Tisch "-e

vonstatten. Er darf aber selbstverständlich in keiner ^ ^
wackeln oder ecken, oder sich verschieben. Deshalb >9^
praktisch, wenn unter das Unterteil noch einige fl" ^
Querleisten geschraubt werden, von denen zwei so

bracht sind, daß sie hinten und vorn genau gege"

Bandsägentisch abschließen. Auf diese Weise erhäü

hölzerne Tisch einen guten Halt. Schraubt ma" ^
außerdem noch mit Schraubzwingen fest, dann^m »

unverrückbar. Ganz hinten am Oberteil befestigt 5

eine Querleiste, die man mit einigen Nagelspitzen vel
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